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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb
eines Notrufsystems für Eisenbahntunnel zur Sicherstel-
lung der Verfügbarkeit technischer Einrichtungen zum
Zwecke des Brand- und Katastrophenschutzes, wobei
Notrufsäulen mit einem Überwachungsmodul über ein
Kommunikationsnetz mit einer Tunnelnotrufzentrale in
Verbindung stehen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Tun-
nelnotrufsystem zu entwickeln, welches eine Überwa-
chung und Zustandsdiagnose aller angeschlossenen
Tunnelnotrufsäulen sowie eine Weiterleitung von Mel-
dungen und Störungen über ein Kommunikationssystem
mit IP-Anbindung an eine Tunnelnotrufzentrale durch-
führt.

Dies wird erfindungsgemäß dadurch erreicht, dass
zu regelmäßig, einstellbaren Zeitpunkten eine Prüfung
der Verfügbarkeit der technischen Einrichtungen durch-
geführt wird, wobei die Daten mittels Tonfrequenzverfah-
ren über mindestens eine Fernsprechleitung zum Über-
wachungsmodul (NÜM-TNZ) übertragen, dort in digitale
Daten gewandelt sowie über eine digitale Schnittstelle
an einen PC der mindestens einen Tunnelnotrufzentrale
(TNZ) übermittelt und dort als Statusprotokoll gespei-
chert, ausgewertet und angezeigt werden, sodass Ab-
weichungen vom eingestellten Normalzustand als Stö-
rungen erkannt und zur Beseitigung an eine überwa-
chende und/oder betriebssteuernde Stelle (BÜ/TÜ) wei-
tergeleitet werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb
eines Notrufsystems für Eisenbahntunnel zur Sicherstel-
lung der Verfügbarkeit technischer Einrichtungen zum
Zwecke des Brand- und Katastrophenschutzes, wobei
Notrufsäulen mit einem Überwachungsmodul über ein
Kommunikationsnetz mit einer Tunnelnotrufzentrale in
Verbindung stehen.
[0002] Ein Tunnelnotrufsystem soll im Tunnel befind-
liche Personen, bahnfremde aber auch Mitarbeitern, das
Absetzen einer Meldung zu einer Notsituation an die, für
den betreffenden Streckenbereich zuständige betriebs-
steuernde Stelle ermöglichen. Die Meldung beinhaltet
hierbei eine Notrufsignalisierung sowie ein anschließen-
des Gespräch. Insbesondere für bahnfremde Personen
soll im Notfall die Bedienung der Notruftechnik möglichst
einfach und selbsterklärend sein.
Des Weiteren müssen die Komponenten eine hohe Ver-
fügbarkeit besitzen und durch ein periodisches Überwa-
chungsregime sicherstellen, dass Fehler und Störungen
soweit wie möglich zeitnah erfasst und gemeldet werden.
Die dann notwendig werdenden Gegenmaßnahmen
werden anhand ihrer Prioritäten durch die verantwortli-
che Stelle eingeleitet.
[0003] Bekannt ist ein Verfahren und eine Vorrichtung
zur sicheren Notbeleuchtung von Tunneln, insbesondere
von Eisenbahntunneln im Gefahrenfall, wobei mittels ei-
ner Steuerung einer aus einer Tunnelüberwachungszen-
trale und Notlichtversorgungsgeräten bestehenden, be-
darfsorientiert im Bereitschaftsbetrieb arbeitenden, zu-
mindest zeitweilig stromversorgungsautarken Tunnelsi-
cherheitsbeleuchtung, die über eine Kommunikationslei-
tung mit einem Fernwirksystem verbunden, eine Über-
wachung der Notbeleuchtung des Tunnels durchführt,
mögliche Ausfälle im System erkannt, sicher protokolliert
sowie einer Beseitigung zugeführt werden, wobei die
Notversorgungsgeräte über einen Ringbus mit der Tun-
nelüberwachungszentrale verbunden sind, und der Ring
bei einseitiger Verkabelung derart aufgebaut wird, dass
vom Tunnelanfang bis zum Tunnelende (Hinrichtung)
nur jedes zweite Notlichtversorgungsgerät angeschlos-
sen wird und die verbleibenden Notlichtversorgungsge-
räte erst in die Rückleitung eingebunden werden (DE 103
16 008 B4).
[0004] Aus der EP 0 723 254 B1 ist Notrufgerät be-
kannt, bei dem ein Benutzer über einen Tastschalter ei-
nen Notruf auslösen kann. Mittels eines zweiten Tast-
schalters kann der Benutzer einen Informationsanforde-
rungsruf auslösen. Das Gerät weist einen Lautsprecher
und ein Mikrofon auf, mit denen der Benutzer mit einer
Person in der Leitstelle kommunizieren kann.
[0005] Die DE 10 2005 024 844 B4 beschreibt ein Ver-
fahren zur Steuerung der Sprechverbindung in einer Not-
rufanlage mit mindestens einem örtlich fest installiertem
Notrufgerät, wobei das Notrufgerät ein Bestätigungsele-
ment, mindestens einen Lautsprecher sowie mindestens
zwei räumlich voneinander getrennte Mikrofone aufweist

und mittels zumindest eines Sprecherkennungs-Mittels
automatisch erkannt wird, in welches Mikrofon gespro-
chen wird, wobei das Mikrofon , in welches nicht gespro-
chen wird, gegenüber dem Mikrofon, in welches gespro-
chen wird, abgedämpft wird.
[0006] Alle bekannten Notrufanlagen haben den Nach-
teil, dass:

• keine Selbstüberwachung der Systeme stattfindet
• keine Voraussetzungen bereit stehen, neben der

Steuerung einer Tunnelsicherheitsbeleuchtung der
dritten Generation (HiT-LED), künftige Möglichkei-
ten einer IP-Anbindung übertragungstechnisch zu
verknüpfen

• größere Streckenabschnitte mit mehreren Tunnel-
notrufzentralen über IP zu verknüpfen und gemein-
sam über ein Kommunikationssystem zu verwalten.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Tunnelnotrufsystem zu entwickeln, welches eine Über-
wachung und Zustandsdiagnose aller angeschlossenen
Tunnelnotrufsäulen sowie eine Weiterleitung von Mel-
dungen und Störungen über ein Kommunikationssystem
mit IP-Anbindung an eine Tunnelnotrufzentrale durch-
führt.
[0008] Dies wird erfindungsgemäß dadurch erreicht,
dass
zu regelmäßig, einstellbaren Zeitpunkten eine Prüfung
der Verfügbarkeit der technischen Einrichtungen durch-
geführt wird, wobei die Daten mittels Tonfrequenzverfah-
ren über mindestens eine Fernsprechleitung zum Über-
wachungsmodul (NÜM-TNZ) übertragen, dort in digitale
Daten gewandelt sowie über eine digitale Schnittstelle
an einen PC der mindestens einen Tunnelnotrufzentrale
(TNZ) übermittelt und dort als Statusprotokoll gespei-
chert, ausgewertet und angezeigt werden, sodass Ab-
weichungen vom eingestellten Normalzustand als Stö-
rungen erkannt und zur Beseitigung an eine überwa-
chende und/oder betriebssteuernde Stelle (BÜ/TÜ) wei-
tergeleitet werden.
[0009] Es erfolgt eine eigenständige Überwachung der
Primärwege, insbesondere der übergeordneten Kom-
munikationseinrichtungen einerseits durch die TNZ und
andererseits durch das NÜM-TNZ.
[0010] Als Primärwege werden die Leitungs- und Ver-
bindungswege zwischen Notruffernsprecher und der
Notrufzentrale verstanden.
[0011] Bei einer Störung des Vorzugsverbindungswe-
ges (kein Quittierungszeichen durch TNZ) wird nach ei-
ner Wartezeit ein Ruf auf einem Nebenverbindungsweg
ausgesandt.
[0012] Es werden zwei bis 4 Fernsprechwege/-linien
an die TNZ angeschaltet. Es wird ein Fernabruf der ge-
speicherten Zustandsdaten durchgeführt.
[0013] Ein Funktionserhalt bei Ausfall der Netzspan-
nung von netzversorgten Notruffernsprechern und Not-
rufzentralen wird durch ein Akkusystem bzw. USV(Un-
terbrechungsfreie Stromversorgung) realisiert.
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[0014] Die Tunnelnotrufsäulen im Gesamtsystem in
drei Betriebsarten geführt werden.
[0015] Als Betriebsarten werden ein Einrichtungsbe-
trieb, ein Normalbetrieb und ein Notrufbetrieb gewählt.
[0016] Über eine zur Verfügung stehende S0-Schnitt-
stelle wird die Anbindung in das GSM-R Netz und opti-
onal eine IP-SIP-Anbindung durchgeführt.
[0017] Bei aufwendigen Tunnelnotrufsystemen wer-
den bis zu vier Fernsprechlinien an die TNZ angeschlos-
sen, sodass max. 196 Notrufsäulen in einem System ver-
waltet werden.
[0018] Das Tunnelnotrufsystem besteht aus den
Hauptkomponenten:

- Notruffernsprecher im Tunnel (Anzahl x)

- Verbindungswege (2-Drahtleitung)

- Überwachte Notrufzentralen (Anzahl 2; am jeweili-
gen Tunnelmund)

[0019] Weiterführend gehört das übergeordnete Kom-
munikationsnetz bis hin zum Notrufbedienplatz (GeFo)
dazu.
[0020] Die erfindungsgemäß beschriebene Anlage er-
möglicht die Anbindung an das GSMR-Netz. Dabei ist
berücksichtigt, dass zur detaillierten Angabe und Abbil-
dung der Ruf-Informationen die Melde-/Registriereinheit
(MRE) des DBMAS/MAS90 genutzt werden muss, da
eine für die Anforderungen des Tunnelnotrufsystems
kompatible GSMR-Sprechstelle derzeit beim Nutzer
nicht zur Verfügung steht. Diese ist einer hiervon unab-
hängigen Beschaffungsmaßnahme zugeordnet. Die
Sprachübermittlung erfolgt über GSMR auf Basis der
Spezifikation Tunnelnotrufsystem für Eisenbahntunnel
Schnittstellenspezifikation.
[0021] In der Tunnelnotrufzentrale ist ein Kommunika-
tionsmodul (KM) integriert, dass über die zur Verfügung
stehenden S0-Schnittstellen der Rail Vermittlungsstelle
(RVSt) die Anbindung in das GSM-R Netz via Mobile
Switching Center (MSC) sicherstellt.
[0022] Das Kommunikationsmodul stellt die S0-
Schnittstellen über ein Mediagateway zur Verfügung.
Dieses Mediagateway nutzt die IP Schnittstelle des Kom-
munikations-moduls und wandelt diese in die entspre-
chende S0-Schnittstelle. Durch den Einsatz des Media-
gateways kann das Kommunikationsmodul durch Ab-
schalten bzw. Entfernen des Mediagateways und ent-
sprechende Konfiguration der IP Verbindung zukünftig
auch direkt über eine SIP-basierte Schnittstelle mit dem
übergeordneten Kommunikationsnetz kommunizieren.
Somit ist das System für ein späteres Umschwenken in
die IP Kommunikation auf Basis SIP-R vorbereitet.
[0023] Die TNZ A und B kommunizieren jeweils über
eigene S0-Verbindungen mit dem MSC über die RVSt.
[0024] Zur Übertragung der Meldungen zum Notrufbe-
dienplatz wird die MRE des Meldeanlagensystems (DB-
MAS/MAS 90) genutzt. Dabei findet das gleiche Schnitt-

stellenprotokoll wie für die Fehler-u. Störmeldungen An-
wendung.
[0025] Die Notrufzentrale(n) befinden sich typischer-
weise nahe dem Fahrdienstleiter als betriebsführende
Stelle in einem Stellwerk in Tunnelnähe oder ist/sind
durch geeignete Übertragungstechnik mit diesem ver-
bunden.
[0026] Die Notruffernsprecher (Notrufsäulen) sind
über eine Streckenfernsprechverbindung (Cu- Doppela-
der) mit dem PC-Line-Adapter der Notrufzentrale ver-
bunden. Gleichlaufend besteht dazu Verbindung mit dem
Kommunikationsmodul (KM).
[0027] Von der Notrufzentrale werden PC-gesteuert
regelmäßig Prüfroutinen zur Überwachung der Strecken-
fernsprechverbindung und die Funktionsfähigkeit der
Notruffernsprecher gestartet. Des Weiteren werden ihr
in Kommunikation mit dem Kommunikationsmodul (KM)
Zustandsinformationen über die Erreichbarkeit des Not-
rufbedienplatzes (GeFo) gemeldet.
[0028] Die Prüfergebnisse werden im PC der Notruf-
zentrale empfangen, ausgewertet, gespeichert und an-
gezeigt.
[0029] Über eine MAS90 Verbindung erfolgt die Wei-
terleitung von Störungen und Zustandsmeldungen an die
technisch überwachende bzw. betriebssteuernde Stelle.
[0030] Für das Tunnelnotrufsystem steht folgende
Funktionalität zur Verfügung:

• Auslösung eines Notrufes mittels Notruftasters

• Standortmeldung bei einem Notruf

• Akustische Beruhigungsmeldung während des Not-
rufverbindungsaufbaus

• Führen von betrieblichen Gesprächen ohne Notruf-
auslösung, OB-Funktionalität

• Adressierte Anwahl einer Fernsprechstelle

• periodische Tests der Notruffernsprecher mit Über-
prüfung von

- Notruftaste

- Handapparat

- Spannungsversorgung

- Verbindungswege

• Einstellbarkeit des zeitlichen Abstandes zwischen
den Tests

• Überwachung potentieller Verbindungswege für
Notrufe (Variante entfernter Notrufbedienplatz)

• Überwachung lokaler Fernsprechstellen (Variante
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lokaler Notrufbedienplatz)

• Bereitschaftsüberwachung der KOMMUNIKATI-
ONSMODUL (KM) durch OB-Ruf vom TNZ-PC

• Mitloggen und speichern aller Aktivitäten im Tunnel-
notrufsystem durch den PC der Notrufzentrale

• Fernabruf der gespeicherten Zustandsdaten

• Weiterleitung von Störungen, Fehlern und Zustands-
meldungen an die für die Entstörung zuständigen
Stellen

• Allgemeine Informationsmeldung über den Zustand
des Tunnelnotrufsystems an die betriebsführende
Stelle, insbesondere bei Störungen

• Ausrüstung der Notruffernsprecher standardmäßig
mit Netzanschluss, optional mit Li-lon-Batterie

• Funktionserhalt bei Ausfall der Netzspannung von
netzversorgten Notruffernsprechern und Notrufzen-
tralen durch Akkusystem bzw. USV.

[0031] Entsprechend den Anforderungen an das Ge-
samtsystem sind drei Betriebsarten für die TNR vorge-
sehen, in denen sie sich unterschiedlich verhält.
[0032] Im Auslieferungszustand besitzt die TNR keine
Adresse und ist deshalb nicht individuell ansprechbar
oder identifizierbar. Sie geht in dieser Situation automa-
tisch in den Einrichtungsbetrieb.
[0033] Nach Zuweisung einer Adresse durch die Tun-
nelnotrufzentrale (TNZ) befindet sich die TNR im Nor-
malbetrieb. In dieser Betriebsart ist die Benutzung der
TNR ausschließlich durch entsprechend geschultes
Bahnpersonal zur betrieblichen Kommunikation vorge-
sehen. Auf dem Bedientableau befindet sich eine Be-
dientaste zur Anwahl der betriebsführenden Stelle.
[0034] Durch das Betätigen des Notrufknopfes oder
den Empfang des Notrufs von einer anderen TNR wech-
selt die TNR in den Notrufbetrieb. Diese Betriebsart ist
für die Benutzung durch beliebige Personen vorgesehen,
die mit den bahnüblichen Abläufen und Verhaltenswei-
sen nicht vertraut sind.

Einrichtungsbetrieb

[0035] Der Hauptzweck des Einrichtungsbetriebes ist
die Gewährleistung einer geordneten Vergabe individu-
eller Adressen an alle TNR einer Linie. Dazu trennt jede
TNR die Linie auf und "horcht" nur in der Hauptrichtung.
Die Adressvergabe erfolgt durch "An alle"-Nachrichten
von der TNZ der Hauptrichtung (Master). Dadurch, dass
alle TNR im Einrichtungsbetrieb die Linie auftrennen, ist
gewährleistet, dass nur jeweils eine einzige der im Ein-
richtungsbetrieb befindlichen TNR diese Nachricht emp-
fängt und damit die vergebene Adresse zugewiesen be-

kommt. Außerdem wird dadurch bei der Erstinbetrieb-
nahme der Linie sichergestellt, dass die Adressen an die
TNR in der physischen Reihenfolge ihrer Anschaltung
an die Linie vergeben werden. Dies ist Vorbedingung für
die spätere korrekte Zuweisung ihrer Kilometerpositio-
nen.
[0036] Für den Fall eines Austauschs einer TNR gegen
ein werkneues Ersatzexemplar ist im automatischen Prü-
fungszyklus der TNZ ein Algorithmus enthalten, der die
Situation erkennt und korrekt behandelt, d.h. der Ersatz-
TNR automatisch die Adresse und, darauf aufbauend,
alle weiteren Attribute ihres Vorgängers zuweist.
[0037] Zu beachten ist, dass das beschriebene Ver-
halten nur gilt, wenn die TNR "aktiviert" ist, was durch
jegliche OB-Aktivität auf der Linie erfolgt, normalerweise
durch den OB-"Pilotton" der Nachricht zur Adressverga-
be. In der restlichen Zeit befindet sich die TNR im Schlaf-
zustand. Im Schlafzustand ist die Linie nicht aufgetrennt,
um den Strom für das dafür zuständige Relais zu sparen
sowie die Einfüge-Dämpfung zu mindern. Dieses Ver-
halten stört die beschriebene Funktionalität des Einrich-
tungsbetriebes nicht, ermöglicht es aber, auch batterie-
betriebene Säulen über längere Zeit (z.B. in der Errich-
tungsphase des Tunnels und der TNZ) im Einrichtungs-
betrieb verweilen zu lassen.
[0038] Solange sich die Säule im Einrichtungsbetrieb
befindet, reagiert sie auf keine Ereignisse direkt am Ge-
rät, weder auf das Öffnen der Klappe, noch auf das Ab-
nehmen des Hörers und auch nicht auf die Betätigung
der Tasten oder des Notrufknopfes.

Normalbetrieb

[0039] Nach Zuweisung einer Adresse wechselt die
TNR in den Normalbetrieb. Auch im Normalbetrieb be-
findet sich die TNR gewöhnlich im Schlafzustand. Sie
kann daraus, wie auch im Einrichtungsbetrieb, durch OB-
Aktivität auf der Linie aufgeweckt werden. Dies geschieht
insbesondere im Zuge der zyklischen Statusabfragen
durch die TNZ jeweils für kurze Zeit.
[0040] Zusätzlich wird die TNR durch das Öffnen der
Klappe geweckt. Mit dem Öffnen der Klappe beginnt die
Betriebsbereitschaft der TNR, für den Benutzer signali-
siert durch die grüne Betriebsanzeige.
[0041] Während der Betriebsbereitschaft reagiert die
TNR auf eingehende Sammel- oder Selektivrufe für ihre
Linie bzw. ihre individuelle Adresse. Ein eingehender Ruf
wird eine Minute lang durch ein Rufzeichen akustisch
signalisiert. Das Gespräch kann durch Abnehmen des
Hörers angenommen werden.
[0042] Auch der aktive Aufbau eines Gespräches ist
während der Betriebsbereitschaft möglich. Dazu ist zu-
erst der Handapparat abzunehmen und entsprechend
der Bahnverfahren in die Linie hineinzuhorchen, um kon-
kurrierende Gespräche zu bemerken. Ist die Linie frei,
kann mittels der Tastatur gewählt werden. Die vorhan-
dene Taste besitzt das vordefinierte Wahlziel: betriebs-
führende Stelle (Fdl). Bei Betätigung dieser Taste wird
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automatisch der entsprechende OB-Code gewählt.
[0043] Während des Wahlvorgangs wird der Hörer
stumm geschaltet. Ein laufender Wahlvorgang kann
durch Aufhängen des Hörers abgebrochen werden. Da-
bei ist zu berücksichtigen, dass bei einem abgebroche-
nen Wahlvorgang ein anderer gültiger OB-Code entste-
hen kann und der entsprechende Teilnehmer trotz Auf-
hängen gerufen wird. Für die Betriebsbereitschaft gilt ei-
ne globale Zeitbeschränkung von 10 Minuten, diese Zeit-
beschränkung verlängert sich bei jeder wahrnehmbaren
Aktivität des Benutzers, also insbesondere auch durch
kurzzeitiges Aufhängen und erneutes Abnehmen des
Hörers. Dadurch wird die Führung beliebig langer Ge-
spräche trotz der Zeitbeschränkung möglich. Bei Inakti-
vität des Benutzers greift hingegen die Zeitbeschränkung
und die Betriebsbereitschaft der Säule endet nach Ablauf
der Zeit, die grüne Anzeige erlischt.
[0044] Die Zeitbeschränkung dient dazu, die Bereit-
schaft der TNR zur Ausübung ihrer Notruffunktion zu si-
chern, auch wenn nach einer betrieblichen Kommunika-
tion versehentlich das Schließen der Klappe unterlassen
wurde. Im Normalfall sollte die Klappe nach Nutzungs-
ende geschlossen werden und dies beendet dann eben-
falls die Betriebsbereitschaft der TNR.

Notrufbetrieb

[0045] Der Notrufbetrieb existiert in zwei Ausprägun-
gen, als aktiver und als passiver Notrufbetrieb. Der aktive
Notrufbetrieb wird durch die Betätigung des Notruftasters
einer TNR eingeleitet, der passive Notrufbetrieb da-
durch, dass eine TNR den Notruf einer anderen TNR
empfängt.
[0046] Im aktiven Notrufbetrieb versucht die TNR, eine
entsprechende Notrufnachricht zum Tunnelnotruf-Bedi-
enplatz (GeFo) zu versenden, in dem auch ihre Stand-
ortdaten (km) enthalten sind. Sie trennt dazu die Linie
auf und versendet die Nachricht zunächst an die TNZ
der Vorzugsrichtung (Master). Dabei wird laut ein Beru-
higungston (Rufzeichen) abgespielt, sofern der Hörer
nicht abgenommen wurde. Dieser Beruhigungston en-
det, wenn entweder der Hörer abgenommen wird oder
die Quittung von der TNZ eintrifft, die besagt, dass die
Leitung zum Tunnelnotruf-Bedienplatz frei ist und der An-
ruf dorthin signalisiert wurde. Dann ist im Hörer ein Ruf-
zeichen zu hören, bis einer der als Notrufziel konfigurier-
ten Teilnehmer das Gespräch annimmt. Das Gespräch
ist damit zustande gekommen.
[0047] Kommen bei dem Versuch in der Hauptrichtung
nicht innerhalb der konfigurierten Maximalzeiten die er-
warteten Quittungsnachrichten von der TNZ, schaltet die
TNR auf die Nebenrichtung um. Es laufen dann erneut
dieselben Operationen ab wie zuvor in der Vorzugsrich-
tung. Werden auch in der Nebenrichtung nicht die erwar-
teten Quittungen empfangen, ist kein Gespräch zustan-
de gekommen. Dieser Zustand wird durch Verlöschen
der grünen Betriebsanzeige signalisiert.
[0048] Im passiven Notrufbetrieb, also nach Empfang

der Notrufnachricht einer im aktiven Notrufmodus befind-
lichen TNR, geschieht zunächst nichts Wahrnehmbares.
Dies bleibt auch so, solange die Notruftaste der passiven
TNR nicht gedrückt wird. Die passive TNR verfolgt aber
die weitere Signalisierung der aktiven TNS und der TNZ
und ist deshalb über den Stand des Verbindungsaufbaus
informiert.
[0049] Wird in der Phase vor dem Zustandekommen
oder endgültigen Scheitern der Verbindung der Notruf-
knopf der passiven TNR betätigt, wird nur das Rufzei-
chen laut wiedergegeben, aber es wird im Unterschied
zur aktiven TNR keine Notrufnachricht abgesetzt, außer-
dem erfolgt auch keine Auftrennung der Linie.
[0050] Wenn entsprechend der mitgehörten Signali-
sierung ein Gespräch zustande kommt oder feststeht,
dass keines zustande kommen wird und zuvor der Not-
ruftaster bestätigt wurde, wechselt eine TNR im passiven
Notrufmodus in den aktiven Modus. Sie verhält sich ab
diesem Moment genau wie die TNR, die den Verbin-
dungsaufbau ursprünglich initiiert hatte, d.h. der Sprach-
pfad wird freigeschaltet und der Benutzer kann durch Ab-
nehmen des Hörers am bestehenden Gespräch teilneh-
men oder es wird, wie oben beschrieben, optisch signa-
lisiert, dass kein Gespräch zustande gekommen ist.
[0051] Wird der Notrufknopf der passiven TNR erst be-
tätigt, nachdem die Signalisierung ein Ergebnis bezüg-
lich des Verbindungaufbaus erbracht hatte, entfällt die
laute Rufzeichenwiedergabe und die passive TNR wech-
selt unmittelbar in den aktiven Modus mit denselben Kon-
sequenzen wie im vorigen Absatz beschrieben.
[0052] Zu beachten ist, dass der beschriebene Mecha-
nismus zur Umschaltung zwischen Vorzugs- und Neben-
richtung der aktiven TNR zwangsweise eine Fragmen-
tierung der Linie in mindestens zwei Teile mit sich bringt.
Die genaue Topologie der sich letztlich ergebenden
Struktur hängt dabei von der zeitlichen Abfolge der Be-
tätigung der einzelnen Notrufknöpfe der beteiligten TNR
ab. Die Fragmentierung hat neben den positiven Effek-
ten, insbesondere der Fehlertoleranz gegen einen Kurz-
schluss der Linie, auch negative Auswirkungen. Die we-
sentlichste Wirkung ist, dass es zwei Notrufe von einer
Linie geben kann.
[0053] Grundsätzlich kann die Notrufbetriebsart, un-
abhängig davon, ob aktiv oder passiv, nicht durch den
Benutzer an der TNR beendet werden. Das Schließen
des Klappenkontakts ist unwirksam und auch das Aufle-
gen des Hörers. Zusätzlich sind die Tasten für die OB-
Wahl insofern deaktiviert, dass keine OB-Wahl durchge-
führt wird. Alle Ereignisse werden aber dafür verwendet,
die Zeitbeschränkung von 10 Minuten für die behelfsmä-
ßige Beendigung des Notrufmodus zu verlängern. Nor-
malerweise wird der Notrufmodus dadurch beendet,
dass alle Teilnehmer der konfigurierten Notrufziele, die
das Gespräch angenommen haben, es durch Auflegen
beenden. Das Eintreten dieses Ereignisses wird durch
die TNZ signalisiert und alle TNR, egal ob in der aktiven
oder in der passiven Notrufbetriebsart, beenden diese
daraufhin und kehren zum Normalbetrieb zurück. Die
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oben beschriebene Zeitbeschränkung stellt sicher, dass
die Rückkehr in den Normalbetrieb auch dann erfolgt,
wenn es durch irgendwelche Umstände zum Ausfall die-
ser Signalisierung kam.

Fernsprechfunktion

[0054] Bei den Notrufsäulen für Fs-Leitungsnetze
(Streckenfernsprechverbindungen) ist die Notrufsäule
nach Abnehmen des Handapparates direkt an das Fs-
Leitungsnetz angeschaltet (Fernsprechfunktion).
[0055] Zum Führen eines Gespräches im Fs-Leitungs-
netz kann durch Betätigung der Ruftaste "Fdl" die Ver-
bindung zur betriebsführenden Stelle hergestellt werden.

Notruffunktionen

[0056] Unter dem Handapparat befindet sich die rote
Notruftaste, die auch ohne Abheben des Handapparates
die Auslösung des Notrufs ermöglicht. Durch das Betä-
tigen der Notruftaste wird über die interne Elektronik-
Baugruppe ein Signal zur Identifizierung der Notrufstelle
ausgelöst.
[0057] Während des Verbindungsaufbaus wird eine
Beruhigungsmeldung ausgegeben. Als Beruhigungs-
meldung wurde auf Grund der internationalen Verbrei-
tung das typische und genormte Rufzeichen einer Tele-
fonverbindung implementiert.
[0058] Nach einer kurzen Zeit der Signalisierung und
Quittierung des Notrufs durch die zentrale Notrufeinrich-
tung kann der Sprechkontakt durch Abheben des Hand-
apparates aufgenommen werden.

Funktionsprüfungen

[0059] Auf Anforderung der Notrufzentrale können
Funktionsüberprüfungen der Notruffernsprecher akti-
viert werden.
[0060] Es erfolgt eine Funktionsprüfung der Hör- und
Sprechgarnitur (Handapparat) indem eine akustische
Rückkopplung im eingehängten Handapparat erzeugt
und ausgewertet wird.
[0061] Bei Notruffernsprecher mit Netzanschluss und
Akku werden permanent das Anliegen der Netzspan-
nung, die Ladefunktion und die Akkuspannung über-
wacht. Während der aktivierten Funktionsüberprüfung
werden diese Zustände an die Notrufzentrale gemeldet.
[0062] Notruffernsprecher mit Li-Ion-Batterie werden
hinsichtlich ihrer Batteriespannung ausgewertet und das
Ergebnis ebenfalls an die Notrufzentrale gemeldet.
[0063] Der Überprüfung des Notruftasters erfolgt per-
manent durch einen Ruhestromkontakt. Während der
Prüfaktivierung der einzelnen Notruffernsprecher wer-
den die Verbindungswege - Vorzugs- und Nebenrichtung
- überprüft und in der Notrufzentrale Ausgewertet und
gespeichert.
[0064] Die Steuerung und Überwachung der Notruf-
fernsprechsäulen (TNR) eines Tunnels erfolgt durch

zwei Tunnelnotrufzentralen (TNZ), einer in Vorzugsrich-
tung (VR)-Master und einer in Nebenrichtung (NR)-Sla-
ve, durch die Kommunikation über eine Zweidrahtleitung
und ein entsprechendes Kommunikationsprotokoll. Es
wurde die Überwachung mittels zwei TNZ vorgesehen,
um eine Redundanz der TNR und eine Selbstüberwa-
chung des Systems gewährleisten zu können.

Vorteile der Erfindung:

[0065]

• es findet eine Selbstüberwachung der Systeme statt
• es ist möglich, neben der Steuerung einer Tunnelsi-

cherheitsbeleuchtung der dritten Generation (HiT-
LED) mit den Möglichkeiten einer IP-Anbindung
übertragungstechnisch zu verknüpfen

• es ist möglich, größere Streckenabschnitte mit meh-
reren Tunnelnotrufzentralen über IP zu verknüpfen
und gemeinsam über ein Kommunikationssystem zu
verwalten

Ausführungsbeispiel

[0066] Anhand eines Ausführungsbeispiels soll nach-
folgend die Erfindung näher erläutert werden.
[0067] Dabei zeigen:

• Figur 1 - Darstellung des Tunnelnotrufsystems in der
Übersicht

• Figur 2 - Blockschaltbild Verbindungswege
• Figur 3 - Tunnelnotrufsystem am Beispiel mit zwei

Leitungen (Linien)

[0068] Das Tunnelnotrufsystem wird in einem Tunnel-
bereich 1 vorzugsweise eines Eisenbahntunnels instal-
liert.
[0069] Es beinhaltet sowohl am Eingang, als auch am
Ausgang des Tunnels die Anordnung zweier Notrufzen-
tralen 2 und 3. Beide Notrufzentralen 2; 3 sind über einen
Verbindungsweg 4, der als Primärleitung ausgeführt ist,
miteinander verbunden.
[0070] An den Gleisen sind die Notrufsäulen 5 und 6
angeordnet. Es können selbstverständlich sehr viel mehr
Notruffernsprecher angeordnet werden.
[0071] Die Notruffernsprecher 5 und 6 sind über die
Schnittstellen 7 und 8 sowie die Verbindungswege 9 (Pri-
märleitung) mit der Rail-Vermittlungsstelle (RVST) 10
und dem Notrufbedienplatz 11 verbunden.
[0072] Die Notrufsäulen 5; 6 ff. weisen jeweils einen
Notruftaster 12 auf, nach dessen Betätigung über die
Schnittstellen 13 und 14 die Störungsmeldungen 15 so-
wie 16 per Fernwartung übermittelt werden.
[0073] Die Notrufsäulen 5; 6 ff. besitzen zudem jeweils
ein Ruf- und Fernsprechmodul (Fernsprecher) 17. Sie
weisen weiterhin eine nicht dargestellte Steckdose, eine
Leiterplatte und ein Netzteil, eine Lithiumbatterie mit Ab-
deckplatte, einen Schutzübertrager, ein Akkufach sowie
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eine Tragschiene mit Netzanschluss auf, sodass die Not-
rufsäulen im Bedarfsfall auch autark ohne Stromversor-
gung betrieben werden können.
[0074] Von der Notrufsäule 5; 6 ff. wird das Signal über
eine Fernsprechleitung einerseits über den PC-Line Ad-
apter 19 zum Rechner 20 mit Monitor 21 der Tunnelnot-
rufzentrale 2;3 und andererseits zum Kommunikations-
modul 23 geleitet. Der Rechner 20 weist mindestens eine
Datenschnittstelle zum Notrufsäulen-Überwachungs-
modul der Tunnelnotrufzentrale 2;3, mindestens eine
USB-Schnittstelle, mindestens eine MAS-90-Schnittstel-
le (Schnittstelle zur Meldeanlage) und mindestens eine
RS 232-Schnittstelle (serielle Schnittstelle dient dem Da-
tenaustausch zwischen Computern und Peripheriegerä-
ten) auf. Die weiterhin vorhandenen Ethernet-Schnitt-
stellen 22 beider Einheiten sind in der Lage, eine Ver-
bindung zur Tunnelnotrufzentrale 2;3 aufzubauen, so-
dass eine ständige Zustandssignalisierung vom Kommu-
nikationsmodul sowie eine zyklische Testrufbeauftra-
gung von einer Tunnelnotrufzentrale erfolgen kann. Von
der Tunnelnotrufzentrale 2;3 besteht eine Verbindung
zur Batterieüberwachung/Tunnelüberwachung 24.
[0075] Das Kommunikationsmodul 23 ist zudem über
eine ISDN-Schnittstelle mit einem übergeordneten
ISDN-Netz verbunden.

Liste der verwendeten Bezugszeichen

[0076]

1 - Tunnelbereich
2 - Notrufzentrale
3 - Notrufzentrale
4 - Verbindungsweg (Primärleitung)
5 - Notruffernsprecher
6 - Notruffernsprecher
7 - Schnittstelle
8 - Schnittstelle
9 - Verbindungsweg (Primärleitung)
10 - Rail-Vermittlungsstelle (RVST)
11 - Notrufbedienplatz
12 - Notruf-Taster
13 - Schnittstelle
14 - Schnittstelle
15 - Störungsmeldung (Fernwartung)
16 - Störungsmeldung (Fernwartung)
17 - Ruf- und Sprechmodul Fernsprecher
18 - Fernsprechleitung
19 - PC-Line-Adapter
20 - Rechner/Computer
21 - Monitor
22 - Ethernit-Schnittstellen
23 - Kummunikationsmodul
24 - Verbindung zur Batterie- und Tunnelüberwa-
chung

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betrieb eines Notrufsystems für Ei-
senbahntunnel zur Sicherstellung der Verfügbarkeit
technischer Einrichtungen zum Zwecke des Brand-
und Katastrophenschutzes, wobei Notrufsäulen mit
einem Überwachungsmodul über ein Kommunikati-
onsnetz mit einer Tunnelnotrufzentrale in Verbin-
dung stehen,
gekennzeichnet dadurch, dass
zu regelmäßig, einstellbaren Zeitpunkten eine Prü-
fung der Verfügbarkeit der technischen Einrichtun-
gen durchgeführt wird, wobei die Daten mittels Ton-
frequenzverfahren über mindestens eine Fern-
sprechleitung zum Überwachungsmodul (NÜM-
TNZ) übertragen, dort in digitale Daten gewandelt
sowie über eine digitale Schnittstelle an einen PC
der mindestens einen Tunnelnotrufzentrale (TNZ)
übermittelt und dort als Statusprotokoll gespeichert,
ausgewertet und angezeigt werden, sodass Abwei-
chungen vom eingestellten Normalzustand als Stö-
rungen erkannt und zur Beseitigung an eine über-
wachende und/oder betriebssteuernde Stelle
(BÜ/TÜ) weitergeleitet werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet da-
durch, dass eine Überwachung der Primärwege,
insbesondere der übergeordneten Kommunikati-
onseinrichtungen einerseits durch die TNZ und an-
dererseits durch das NÜM-TNZ eigenständig durch-
geführt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, gekennzeichnet da-
durch, dass als Primärwege die Leitungs- und Ver-
bindungswege zwischen Notruffernsprecher und
der Notrufzentrale verstanden werden.

4. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet da-
durch, dass bei einer Störung des Vorzugsverbin-
dungsweges (kein Quittierungszeichen durch TNZ)
nach einer Wartezeit ein Ruf auf einem Nebenver-
bindungsweg ausgesandt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 2 und 3, gekennzeichnet
dadurch, dass die Überprüfung der Primärwege in
einem Intervall von 5 Std. bis 32 Tagen durchgeführt
wird.

6. Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, gekennzeichnet
dadurch, dass zwei bis 4 Fernsprechwege/-linien
an die TNZ angeschaltet werden.

7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, gekennzeichnet
dadurch, dass ein Fernabruf der gespeicherten Zu-
standsdaten durchgeführt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 7, gekennzeichnet
dadurch, dass ein Funktionserhalt bei Ausfall der
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Netzspannung von netzversorgten Notruffernspre-
chern und Notrufzentralen durch ein Akkusystem
bzw. USV(Unterbrechungsfreie Stromversorgung)
realisiert wird.

9. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8, gekennzeichnet
dadurch, dass die Tunnelnotrufsäulen im Gesamt-
system in drei Betriebsarten geführt werden.

10. Verfahren nach Anspruch 9, gekennzeichnet da-
durch, dass als Betriebsarten ein Einrichtungsbe-
trieb, ein Normalbetrieb und ein Notrufbetrieb ge-
wählt werden.

11. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet da-
durch, dass über eine zur Verfügung stehende S0-
Schnittstelle (Hardwareschnittstelle für die Übertra-
gung von Informationen) die Anbindung in das GSM-
R Netz und optional eine IP-SIP-Anbindung (Inter-
netadresse - Session Initiation Protokoll) durchge-
führt wird.

12. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet da-
durch, dass bei aufwendigen Tunnelnotrufsyste-
men bis zu vier Fernsprechlinien an die TNZ ange-
schlossen werden, sodass max. 196 Notrufsäulen
in einem System verwaltet werden.
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